Friedhofsgebiihrenordnung (FGO)

fiir den Friedhof
der Ev.-luth. Paulus - Kirchengemeinde in Ostercappeiln

GemaB § 5 der Rechtsverordnung Uber die Verwaltung kirchlicher Friedhofe
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und §
30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Paulus-Kirchengemeinde
Ostercappeln flir den Friedhof in Ostercappeln am 14.6.2016 folgende
Friedhofsgeblhrenordnung beschlossen:

§1

Allgemeines

Fir die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie fiir sonstige in § 6
aufgefihrte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Geblhren nach dieser
Geblhrenordnung erhoben.

§2
Gebiihrenschuldner

(1) Gebuhrenschuldner der Benutzungsgebluhr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebihrenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung
beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelést hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstatte erworben oder verlangert hat,

3. wer die Geblhrenschuld gegeniiber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche
Erklarung Ubernommen hat oder wer fir die GeblUhrenschuld eines anderen kraft
Gesetzes haftet.

(2) Gebuhrenschuldner der Verwaltungsgebuhr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen
wird,

2. wer die Geblhrenschuld gegeniiber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche

Erkldarung Ubernommen hat oder wer flir die Geblihrenschuld eines anderen kraft
Gesetzes haftet.

(3) Mehrere GeblUhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§3

Entstehen der Gebiihrenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebihren entsteht die Gebihrenschuld bereits mit der Begriindung
des Nutzungsrechtes flir die gesamte Nutzungsdauer der Grabstatte bzw. bereits mit der
Verlangerung des Nutzungsrechtes fiir den Zeitraum der gesamten Verlangerung der
Grabstatte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebiihren entsteht die Geblhrenschuld mit der
Inanspruchnahme der jeweiligen gebihrenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgeblihren entsteht die Geblhrenschuld mit der Vornahme der
Verwaltungshandlung.



§4
Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebulhren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebilhren
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Geblhrenbescheides fallig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Geblihren nicht entrichtet worden sind oder
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rickstandige Geblihren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§5

Saumniszuschlage, Kosten, Einziehung riickstandiger Gebiihren

(1) Werden Geblihren nicht bis zum Ablauf des Falligkeitstages entrichtet, so ist flr jeden
angefangenen Monat der Saumnis ein Sdumniszuschlag von 1 % des abgerundeten
rickstandigen Geblihrenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nachsten durch
50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Fur schriftiche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch die
Gebuhrenschuldnerin bzw. den Gebihrenschuldner zu erstatten.

(3) Ruckstandige Geblhren, Saumniszuschlage sowie Kosten nach Absatz 2 werden im
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der
Vollstreckungsschuldner bzw. die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§6

Gebihrentarif

1. Gebiihren fiir die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstatten:
Wahlgrabstitten

Sargwahlgrabstatten

a) ohne Einfassung (vom Nutzungsberechtigten auszufiihren)
flr 30 Jahre je Grabstelle 210 Euro
Verlangerung je Grabstelle und Jahr 7 Euro

b) mit Einfassung
fir 30 Jahre je Grabstelle 240 Euro
Verldngerung je Grabstelle und Jahr 8 Euro

Urnenwahlgrabstatten
fur 20 Jahre je Grabstelle 120 Euro
Verlangerung je Grabstelle und Jahr 6 Euro

Die Geblhr fiir den Erwerb, Wiedererwerb und Verlangerung des Nutzungsrechtes wird
flr die gesamte Nutzungszeit und fir alle Grabstellen einer Grabstdtte im Voraus
erhoben.

Sondergrabstitten

Sargbeisetzungen in Gemeinschaftsgrabanlagen 240 Euro
Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsgrabanlagen 120 Euro



Die Gebluhr fir den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlangerung des Nutzungsrechtes
wird fir die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

Wiedererwerbe und Verlangerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen
Kalenderjahren maglich.

I1. Friedhofsunterhaltungsgebiihr zur Finanzierung der Kosten fiir ein Jahr

Wahlgrabstitten

je Grabstelle 9 Euro
Sondergrabstatten
je Grabstelle 10 Euro

Die Friedhofsunterhaltungsgebihren werden flir Sondergrabstellen im Voraus erhoben.
Bei im Voraus erhobenen Unterhaltungsgebihren wird keine Nachforderung erhoben.

§7

Leistungen, fir die kein Gebilhrentarif vorgesehen ist, werden von der
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.

§8

Schlussvorschriften

(1) Diese Friedhofsgebihrenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der
Offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebihrenordnung tritt die Friedhofsgeblihren-
ordnung in der Fassung vom 16.10.2012 auBer Kraft.

Ostercappeln, 14.6.2016

Der Kirchenvorstand:

L. S.

Vorsitzender: Kirchenvorsteher:

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemaB § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer
5, Absatze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Osnabriick, den

L. S.

Kusserow, Amtsleiter












	Friedhofsgebührenordnung (FGO)

